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Bei der Lektüre
vieler Dossiers wurde

mir schlecht
Von Oktober 2011 bis Dezember 2020 beurteilte Helen Keller

auf höchster Ebene Fälle, in denen eine Verletzung der
Menschenrechtskonvention im Raum stand. Heute untersucht

die Zürcher Rechtsprofessorin, wie Gerichte weltweit mit
Klimabeschwerden umgehen.

Interview: Katharina Zürcher

H
Helen Keller, wie steht es um die
Menschenrechte in Europa?
Kein Land will sich vorwerfen lassen,

gegen Menschenrechte zu sein. Trotz-
dem ist es heute salonfähig geworden,
sich aus Menschenrechtskonventionen
zurückzuziehen. Aus der Istanbul-Kon-
vention zum Beispiel, die Frauen vor
häuslicher Gewalt schützen soll, zieht
sich mit der Türkei nun ausgerechnet ein
Land zurück, in dem häusliche Gewalt
an der Tagesordnung ist. Die osteuro-
päischen Länder wiederum haben ein
grosses Problem mit der Homosexualität.
In Polen etwa brüsten sich manche
Gemeinden damit, LGBTQ-freie Zone zu
sein. Menschen, die sich für die Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare einsetzen,
werden zusammengeschlagen, und die
Polizei sieht tatenlos zu. Es scheint
leider eine reaktionäre Zeit für menschen-
rechtliche Fragen zu sein.

Haben Sie das auch in Ihrer
richterlichen Arbeit am EGMR
in Strassburg festgestellt?
In den ersten paar Jahren meiner

neunjährigen Tätigkeit in Strassburg
bearbeitete ich in der Kammer vor allem

türkische Fälle. Da hatte ich zuerst das
Gefühl, dass es in der Kurdenfrage
aufwärtsgeht. Doch irgendwann kippte
es. Danach kam ich in die Kammer
mit den russischen Fällen. Auch dort
wurde die Menschenrechtssituation
immer schlimmer. Leider gibt es zurzeit
auf der ganzen Welt menschenverach-
tende Regimes.

Hat sich Ihr Menschenbild in
Ihrer Zeit als EGMR-Richterin
verändert?
Nein. Die allermeisten Beschwerden,

die ich behandelte, betrafen Individuen.
Der klassische Fall ist eine Person, die
sich gegen einen mächtigen Staatsap-
parat wehrt – etwa weil sie im Gefängnis
unzureichend medizinisch versorgt wird.
Häufig ist es also ein Kampf von David
gegen Goliath. Auch wenn diese Men-
schen keine Engel sind, da sie ja wegen
eines Delikts im Gefängnis sitzen, haben
sie doch das Recht auf menschenwürdi-
ge Behandlung. Demgegenüber hatten
zwischenstaatliche Verfahren eher das
Potenzial, mein Menschenbild zu er-
schüttern. Dort ist das Kräfteverhältnis
ein ganz anderes. Die schlimmste Erfah-

rung in meiner bisherigen richterlichen
Tätigkeit war ein besonders grosses
zwischenstaatliches Verfahren, in
dessen Rahmen wir zwei Wochen lang
Zeugen anhörten. Allen im Gerichtssaal
war klar, dass auf beiden Seiten gelogen
wurde, was das Zeug hielt.

Haben Sie als Schweizer Richterin
nur über Fälle mit Bezug zur
Schweiz geurteilt oder gerade
nicht über solche?
Die Fälle, die ich als Einzelrichterin

beurteilte – und das waren die aller-
meisten –, betrafen nie die Schweiz.
Es ist wichtig, dass die Fälle nicht durch
die nationalen Richterinnen oder Richter
abgeschrieben werden, da sonst die
Gefahr bestünde, dass etwas unter den
Teppich gekehrt wird. Hingegen war
ich von Amts wegen in allen Fällen mit
Beteiligung der Schweiz dabei, in denen
eine Verletzung der Menschenrechts-
konvention im Raum stand. Solche
Fälle werden in grösseren Formationen
entschieden. In der Kammer urteilen
sieben Richterinnen, in der grossen
Kammer siebzehn. Diese Verhandlungen
sind immer mündlich. Zudem gibt es
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«Unsere Forschungsarbeit
für Europa wird gesehen»: Nach neun
Jahren als EGMR-Richterin wirkt Helen

Keller, Trägerin des Madame-de-
Staël-Preises für die Förderung der
kulturellen Werte Europas, wieder an

der Universität Zürich.
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noch die Plénière, die Versammlung
aller 47 Richterinnen und Richter.
Sie befindet etwa über das Aufheben
der Immunität von Gerichtsmitgliedern.

Kommt das häufig vor?
In meiner neunjährigen Amtszeit kam

es regelmässig vor; meist ging es um
Korruptionsvorwürfe. Es ist immer ein
enormer Aufwand, alle 47 Richterinnen
und Richter zu versammeln. Einmal war
ich selbst von einem Verfahren betroffen.
Als Einzelrichterin hatte ich viele Jahre
deutsche Fälle bearbeitet. Eine betroffe-
ne Person warf mir Amtsmissbrauch
vor und stellte bei der Staatsanwaltschaft
den Antrag auf Aufhebung meiner
Immunität. Obwohl die Plénière den
Antrag rasch ablehnte, gab es viel Auf-
sehen und Unruhe für alle Beteiligten.

Welcher Ihrer Fälle ist Ihnen
besonders in Erinnerung
geblieben?
Der Fall El-Masri gegen Mazedonien.

Es war das erste Mal, dass sich der
Gerichtshof mit den Geheimgefängnissen
der CIA befasst hat. Khaled El-Masri,
ein deutscher Staatsbürger mit libanesi-
schen Wurzeln, wurde von der CIA
entführt, weil er einen ähnlichen Namen
trägt wie einer der Drahtzieher von 9/11.
Die mazedonischen Behörden hielten
ihn in Skopje fest, bevor er über Mallorca
nach Kabul geflogen und mehrere
Monate gefoltert wurde. Beim Akten-
studium lief es mir kalt den Rücken hin-
unter; ich hätte so etwas nicht für mög-
lich gehalten. Mazedonien stritt alles
ab. Bei der Urteilsfindung erwies sich
die Arbeit von Dick Marty über die
CIA-Gefängnisse, die er für den Europa-
rat verfasst hatte, als sehr wertvoll.
Gewisse seiner Aussagen deckten sich
genau mit dem, was El-Masri sagte.
Nach dem EGMR-Urteil von 2012 hat
sich Mazedonien 2018 offiziell bei ihm
entschuldigt.

Wie konnten Sie sich abgrenzen,
wenn Sie mit solch schweren
Menschenrechtsverletzungen
konfrontiert waren?
Es ist mir nicht leichtgefallen, diese

schrecklichen Akten mit Bildern und
Krankheitsgeschichten zu verdauen;
es gab viele Dossiers, bei deren Lektüre
mir schlecht wurde. Zum Beispiel in

zahlreichen Gefängnisfällen aus ganz
Europa, da waren die Menschen nach
drei Monaten Haft todkrank. Oder Fälle
von Eltern, etwa aus Tschetschenien, die
jahrzehntelang nach ihren verschollenen
Söhnen suchten und überall auf eine
Mauer des Schweigens stiessen. Solche
Fälle sind mir nahegegangen, haben
mich bis in den Schlaf verfolgt. Bekom-
men solche Personen vor dem EGMR
Recht, ist das persönlich sehr wichtig
für sie. Gravierende Menschenrechts-
verletzungen müssen irgendwann
aufgearbeitet werden, sonst brechen sie
wieder hervor. Deshalb ist der EGMR
so wichtig: Seine Richterinnen und Rich-
ter müssen der Welt aufzeigen, wo
menschenrechtlich gesehen Schindluder
getrieben wird.

Ist Ihnen die Entscheidfindung
immer leichtgefallen?
Nein, gar nicht, in meinem Herzen

bin ich wohl eher Wissenschafterin
als Richterin. Viele Kolleginnen und
Kollegen wussten immer sofort, wo sie
durchwollten; bei mir war das Abwägen
und Würdigen stark ausgeprägt. Ich
empfand es immer als eine Entlastung,
wenn ich mich nach einem langen und
schmerzvollen Prozess zu einem Ent-
scheid durchringen konnte.

Wie haben Sie sich von Ihrer
Arbeit erholt?
Mir half es, übers Wochenende zu

meiner Familie in die Schweiz zu fahren.
Auch wenn ich nicht über die Verfahren
sprechen durfte, schützte mich das
Eintauchen in diese geordnete Welt.
Anfangs kam mein Mann mit unseren

beiden Söhnen, die bei meinem Amts-
antritt elf und acht Jahre alt waren, auch
öfters nach Strassburg, später fuhr ich
fast immer nach Zürich. Insgesamt
funktionierte unser Familienleben in
zwei Ländern gut, auch wenn wir uns
das im Vorfeld sicher einfacher vor-
gestellt hatten.

Wie gestaltete sich der Kontakt
zu Ihren Kolleginnen und Kollegen
und zum Schweizer Team?
Für die Schweizer Fälle, die ich

betreute, arbeitete ich eng mit dem
Schweizer Team zusammen. Als Einzel-
richterin für deutsche Fälle pflegte ich
eine enge Zusammenarbeit mit meiner
deutschen Kollegin, und auch mit der
österreichischen Kollegin tauschte ich
mich regelmässig aus. Die gemeinsame
Sprache verbindet, in ihr kann man
sich präzise ausdrücken. Die Verfahren
vor dem EGMR werden ja auf Franzö-
sisch oder Englisch geführt. Ausserhalb
der Verhandlungen pflegte ich wenig
Austausch; einerseits wollte ich in der
Freizeit nicht auch noch über die Fälle
reden, andererseits nahm ich die richter-
liche Unabhängigkeit sehr ernst.

Welchen Ihrer Entscheide
beurteilen Sie als besonders
wichtig?
Für die Schweiz ist der Fall «Howald

Moor contre Suisse» eines der wichtigs-
ten Urteile. Es geht um Asbest-Opfer
und ihr Recht auf ein faires Verfahren,
das durch die bundesgerichtliche Praxis
der Verjährung lange Zeit missachtet
wurde.

Welcher Entscheid hat das grösste
Medienecho ausgelöst?
Der Fall Perinçek. Der türkische

Politiker leugnete an verschiedenen
Versammlungen in der Schweiz den
türkischen Genozid an den Armeniern.
In der Schweiz wurde er dafür verurteilt,
doch der EGMR kam zum Schluss,
dass seine Äusserungen nicht unter
Strafe gestellt werden müssen, und
stellte eine Verletzung der Meinungs-
äusserungsfreiheit fest. Bei der Verhand-
lung war der Gerichtshof in einer
Ausnahmesituation; es herrschte Alarm-
bereitschaft. Die Medien waren omni-
präsent, vielleicht auch weil Armenien,
das eine Drittintervention in diesem

«Umweltschutz
und Menschenrechte
haben einen engen

Bezug; beides liegt mir
sehr am Herzen.»

HELEN KELLER
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Verfahren machte, durch Amal Clooney
vertreten wurde.

Was sagen Sie zum EGMR-Urteil,
wonach das Bundesamt für Justiz
Stellung zur Klage des Vereins
Klimaseniorinnen nehmen muss?
Es ist ein grosser Erfolg der Klima-

seniorinnen, dass die Beschwerde den
Parteien zugestellt wurde, denn 98 Pro-
zent aller Fälle werden vom Einzelrichter
als «manifestement mal fondé», als
offensichtlich unbegründet bzw. unzu-
lässig abgewiesen. Der neue Präsident
des Gerichtshofs, der isländische
Richter Róbert Ragnar Spanó, hat im
März eine neue Priorisierungsstrategie
bekanntgegeben: Fälle zum Klima und
zu Covid-19 sollen prioritär behandelt
werden. In diesen Verfahren sollen
Standards gesetzt werden, die für ganz
Europa gelten.

Stichwort Covid-19: Hat sich
die Coronapandemie auf die Fälle
bzw. die Verfahren am EGMR
ausgewirkt?
Die Arbeit hat sich insofern verän-

dert, als von einem Tag auf den anderen
keine Verhandlungen mehr möglich
waren. Der Gerichtshof reagierte dann
rasch mit Online-Verhandlungsmöglich-
keiten, sodass die Produktivität nicht litt.
Persönlich fand ich die Verhandlungen
über den Bildschirm anstrengend und
anfällig für Missverständnisse. Da in
Frankreich abends um sechs Uhr schon
Polizeistunde war, musste man sich
mit der Arbeit und dem Einkaufen gut
organisieren.

Nun sind Sie seit Dezember
zurück an der Universität Zürich.
Vermissen Sie die richterliche
Tätigkeit?
Es ist schön, aus der Ferne auf

den Gerichtshof zu blicken und nicht
die Last der Entscheidung tragen zu
müssen. Der Job braucht einen im
wahrsten Sinn des Wortes. Ich finde
die Beschränkung auf neun Jahre gut;
bei längerer Dauer bestünde die
Gefahr, dass einem die Empathie für
die Menschen abhandenkommt.

Womit sind Sie aktuell beschäftigt?
Wir führen ein grosses Forschungs-

projekt zu Klimaklagen durch. Uns inter-

essiert, wie Gerichte weltweit mit Klima-
beschwerden umgehen. Umweltrecht
und Menschenrechte haben einen engen
Bezug; beides liegt mir seit jeher sehr
am Herzen. Unter anderem beschäftigt
uns, wie man Menschenrechte nutzbar
machen kann, um Klimaanliegen vor
Gericht zu bringen. Regionale Men-
schenrechtsorgane wie der EGMR oder
der Interamerikanische Menschen-
rechtsgerichtshof müssen eine Lücke
füllen. Denn auf globaler Ebene fehlt
ein internationaler Klimagerichtshof.
Hoffnung geben mir die mutigen Streiks
der Klimajugend. Bemerkenswert
finde ich, dass sich die Jungen und die
Seniorinnen fürs Klima engagieren.

Welchen Schwerpunkt setzen
Sie in Ihren Vorlesungen im
Herbstsemester?
Neu biete ich für alle 750 bis 900 Erst-

semestrigen «Wissenschaftliches
Schreiben» an. Mit meinen Vorlesungen
zu den Grundrechten und zum Europa-
recht möchte ich junge Menschen für
Menschenrechte, für Europa und für die
Erhaltung unseres Planeten begeistern.
Daneben muss ich ihnen auch das
Handwerkliche vermitteln: In den Verfah-
ren müssen Regeln eingehalten werden
wie beim Fussball, sonst steht man
im Abseits. Die Sprache muss lupenrein
sein, die Argumentation stringent. Als
Richterin habe ich zu viele schlechte
Rechtsschriften gesehen.

Kürzlich haben Sie als erste
Schweizerin den Madame-de-
Staël-Preis für die Förderung
der kulturellen Werte Europas
verliehen worden. Was bedeutet
Ihnen dies?
In erster Linie ist es ein wunderbarer

Preis für alle Wissenschafterinnen und
Wissenschafter in der Schweiz. Er zeigt,
dass wir gehört werden, dass unsere
Forschungsarbeit für und in Europa zur
Kenntnis genommen wird. Es ist zurzeit
nicht selbstverständlich, dass Schweizer
Forschende einen europäischen Preis
erhalten; der Abbruch der Verhandlun-
gen zum Rahmenvertrag ist für die
Forschung in der Schweiz ein Debakel.
Auf der persönlichen Ebene ist der
Preis eine schöne Anerkennung für die
viele Arbeit, die ich am Gerichtshof im
Hintergrund geleistet habe.

HELEN KELLER, geboren 1964,
studierte und promovierte an der
Universität Zürich. Nach einem LL.M.
in Belgien forschte sie in Cambridge,
Florenz und Heidelberg und lehrte
in Luzern und Zürich. Von 2008 bis 2011
gehörte sie dem Menschenrechtsaus-
schuss der Vereinten Nationen an.
Nach Forschungsaufenthalten in Strass-
burg und Oslo amtete sie von Oktober
2011 bis Dezember 2020 als vollamtli-
che Richterin am EGMR in Strassburg.
Heute lehrt sie wieder an der Universität
Zürich und ist daneben als Richterin
am Verfassungsgericht von Bosnien-
Herzegovina tätig.
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D
Die Sonne strahlt über der Europaallee
in Zürich, als Christa Preisig an diesem
Freitag Ende Mai zum verabredeten
Interviewtermin erscheint. Sie freut sich,
wieder einmal in der Schweiz zu sein,
Familie und Freundinnen zu treffen. Seit
Anfang Januar lebt die 33-Jährige in
Strassburg. Ihren Arbeitsplatz im Bun-
desverwaltungsgericht hat sie mit einem
Büro im futuristisch anmutenden Rund-
bau des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR) getauscht.
Wobei: Allzu oft hat sie es bisher noch
nicht genutzt; häufig arbeitet sie zu
Hause in ihrer Zweizimmerwohnung im
Orangerie-Quartier, zehn Velominuten
vom Gerichtshof entfernt. Die Wohnung
hat sie von ihrer Vorgängerin Angela
Hefti übernommen, die seit Anfang April
am BVGer in der Abteilung IV arbeitet.

Spannende
Fälle und

internationale
Kontakte

Christa Preisig, Gerichtsschreiberin
der Abteilung VI, arbeitet temporär

am Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte in Strassburg.
Sie schwärmt von den spannenden
Fällen und den Pains au chocolat.

Katharina Zürcher

Résumés F / I

CAS BOULEVERSANTS ET ACTES DE PROCÉDURE MAL
ÉCRITS D’octobre 2011 à décembre 2020, Helen Keller a
officié en tant que juge à plein temps au titre de la Suisse à la Cour
européenne des droits de l’homme à Strasbourg. « J’ai eu à
connaître de nombreux dossiers qui m’ont bouleversée et qui
m’ont même donné des insomnies», admet la professeure de droit
zurichoise de 57 ans, mère de deux enfants, dans cette interview.
Elle se souvient tout particulièrement de l’affaire «El-Masri contre
la Macédonie », qui a amené la Cour à se pencher pour la première
fois sur les prisons secrètes de la CIA. L’un des cas suisses qui l’ont
le plus marquée est l’affaire «Howald Moor contre Suisse », qui
concernait le droit des victimes de l’amiante à un procès équitable,
droit qui leur a longtemps été nié à cause de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de prescription.

Aujourd’hui, Helen Keller est de retour à l’Université de Zurich
où elle enseigne et fait de la recherche. Elle étudie actuellement
comment les tribunaux abordent les plaintes climatiques à travers le
monde, et s’intéresse en particulier à la manière dont les droits hu-
mains peuvent servir la cause climatique devant les tribunaux. «Le
droit de l’environnement et les droits de l’homme sont étroitement
liés », explique-t-elle, « et les deux me tiennent à cœur. » Son autre
cheval de bataille est la qualité des actes judiciaires. Elle forme ses
étudiants à la rédaction académique et juridique car, dit-elle, «dans
une procédure il y a des règles à respecter, sinon vous êtes hors
jeu, comme au football. Le langage doit être irréprochable et l’argu-
mentation rigoureuse. Dans ma carrière de juge, j’ai dû lire trop
d’actes judiciaires mal écrits. » Tafnet : Mon TAF>Services>Forum

CASI SCONVOLGENTI E QUALITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI
Da ottobre 2011 a dicembre 2020 Helen Keller, 57 anni, è stata

giudice ordinaria presso la Corte europea dei diritti umani a Strasbur-
go. Nell’intervista a «Forum», la professoressa di diritto zurighese
racconta come molti dei casi di cui si è occupata l’abbiano profonda-
mente scossa fino a toglierle il sonno. Particolarmente impresso le è
rimasto il caso «El-Masri contro la Macedonia», nell’ambito del quale
la Corte si è pronunciata per la prima volta in merito ai programmi
segreti di trasferimento e detenzione della CIA. Una delle sentenze
più importanti per la Svizzera è invece quella relativa al caso «Howald
Moor contro la Svizzera». La causa riguardava gli operai vittima
dell’amianto e il diritto a un processo equo, diritto che la prassi del
Tribunale federale in materia di prescrizione ha disconosciuto per
lungo tempo.

Oggi Helen Keller, madre di due figli, è tornata ad insegnare e a
fare ricerca all’Università di Zurigo. Attualmente si occupa delle mo-
dalità con cui i tribunali di tutto il mondo trattano i contenziosi legati
al clima con un’attenzione particolare ai diritti umani e a come que-
sti possono essere invocati per promuovere azioni legali. «Il diritto
ambientale e i diritti umani sono strettamente legati. Entrambi mi
stanno particolarmente a cuore», racconta la professoressa, che
nella sua attività accademica introduce gli studenti alla redazione di
documenti scientifici e trasmette loro i fondamenti della scienza del
diritto. «Nei procedimenti giuridici bisogna rispettare una serie di
regole, proprio come nel calcio, altrimenti si rischia il fuorigioco»,
spiega. E aggiunge: «La lingua dev’essere ineccepibile, l’argomen-
tazione convincente. Nella mia carriera di giudice ho visto fin troppi
atti giuridici di scarsa qualità.» Tafnet : Mon TAF>Services> Forum
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KÖNIGIN EUROPA Die «Europa Regina» zeigt den europäischen Kontinent in der Gestalt einer Königin.

Die nach Westen ausgerichtete kartenartige Darstellung, auch als «Europa in forma virginis» bekannt,

war vor allem im 16. Jahrhundert beliebt. Sie stellte bei ihrer Produktion durch den Tiroler Kartografen Johannes

Putsch im Jahr 1537 ein Novum dar, da sich mittelalterliche Karten in der Regel an Jerusalem orientierten

und nach Osten ausgerichtet waren. (zuk)

Blickwechsel Autre optique Cambio di prospettiva

Das Schwerpunktthema
aus einer anderen

Perspektive –
von ernsthaft bis
augenzwinkernd


